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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Bernhard Seidenath, Tanja Schorer-Dremel, Barbara Becker, 
Alfons Brandl, Karl Freller, Dr. Marcel Huber, Dr. Beate Merk, Martin Mittag, 
Helmut Radlmeier CSU, 

Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Susann Enders, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter 
Bauer, Manfred Eibl, Dr. Hubert Faltermeier, Hans Friedl, Tobias Gotthardt, Eva 
Gottstein, Joachim Hanisch, Wolfgang Hauber, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, 
Alexander Hold, Nikolaus Kraus, Rainer Ludwig, Gerald Pittner, Bernhard Pohl, 
Kerstin Radler, Gabi Schmidt, Jutta Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE 
WÄHLER) 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Gesundheitsdienst- 
und Verbraucherschutzgesetzes und anderer Gesetze 
(Drs. 18/8331) 

Der Landtag wolle beschließen: 

§ 1 wird wie folgt geändert: 

1. Nr. 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. Art. 1 wird wie folgt geändert: 
a) In Abs. 1 werden die Wörter „gesundheits- und ernährungsbezogenen“ 

durch das Wort „gesundheitsbezogenen“ ersetzt. 

b) In Abs. 2 Satzteil vor Nr. 1 wird das Wort „ , Ernährung“ gestrichen.‘ 

2. Nach Nr. 2 wird folgende Nr. 3 eingefügt: 

„3. In der Überschrift von Art. 3, in Art. 3 Abs. 1 Satzteil vor Nr. 1, Abs. 2 und Abs. 5, 
in der Überschrift von Art. 4, in Art. 4 Abs. 1 Satz 1 und 4, in Art. 5b Abs. 2 Satz 
1 und 2, in Art. 6 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 und 2, Abs. 3 sowie Art. 7 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 wird jeweils das Wort „ , Ernährung“ gestrichen.“ 

3. Die bisherige Nr. 3 wird Nr. 4 und wie folgt gefasst: 

„4. In Art. 8 werden das Wort „ , Ernährung“ , die Wörter „ , der Ernährung“ sowie 
die Wörter „und ernährungsbezogen“ gestrichen.“ 

4. Nach Nr. 4 werden die folgenden Nrn. 5 bis 7 eingefügt: 

„5. In Art. 9 Satz 1 wird das Wort „ , Ernährung“ gestrichen. 

 6. Art. 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „ , Ernährung“ gestrichen.  

b) In Abs. 2 werden das Wort „ , Ernährung“ und die Wörter „der Ernährung 
und“ gestrichen. 

 7. In Art. 11 wird das Wort „ , Ernährung“ gestrichen.“ 

5. Die bisherige Nr. 4 wird Nr. 8 und wie folgt geändert: 

a) In Buchst. b wird in Abs. 1 Satz 1 das Wort „ , Ernährung“ gestrichen. 

b) In Buchst. d wird der Punkt am Ende durch die Wörter „und das Wort „ , Ernäh-
rung“ gestrichen.“ ersetzt. 
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6. Die bisherige Nr. 5 wird Nr. 9 und wie folgt gefasst: 

„9. Art. 13 wird wie folgt geändert: 
a) In Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „ , Ernährung“ gestrichen. 

b) In Abs. 2 Satzteil vor Nr. 1 wird das Wort „ , Ernährung“ gestrichen und die 
Angabe „bzw.“ durch das Wort „oder“ ersetzt.“ 

7. Die bisherige Nr. 6 wird Nr. 10 und wie folgt gefasst: 

„10. Art. 14 wird wie folgt geändert: 
a) In Abs. 2, Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 Satz 1 wird jeweils das 

Wort „ , Ernährung“ gestrichen. 

b) Abs. 5 Satz 2 bis 6 wird wie folgt gefasst: 

„2Diese hat insbesondere das Ziel, entwicklungsbedingten oder gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen und Entwicklungsverzögerungen vorzubeugen, 
sie frühzeitig zu erkennen und den Personensorgeberechtigten Wege für 
deren Behebung aufzuzeigen sowie diese präventiv und mit Blick auf einen 
möglichen Förderbedarf gesundheitlich zu beraten. 3Die unteren Behörden 
für Gesundheit, Veterinärwesen und Verbraucherschutz informieren nach 
Anhörung der Personensorgeberechtigten die Schulleitung der Schule, an 
der die Schulpflicht erfüllt wird oder voraussichtlich zu erfüllen ist, schriftlich 

1. unmittelbar nach der Sprachstandserhebung, wenn der Besuch eines 
Vorkurses Deutsch notwendig ist, 

2. frühestens ab Beginn des Jahres, in dem das Kind bis zum 30. Septem-
ber sechs Jahre alt oder nach Art. 37 Abs. 1 Satz 2 oder 3 des Bayeri-
schen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) 
schulpflichtig wird, 

a) ob gesundheitliche Beeinträchtigungen, Entwicklungsverzögerun-
gen oder Behinderungen festgestellt wurden, wenn dies im Einzelfall 
für die Beschulung, insbesondere für die individuelle Förderung, er-
forderlich ist, 

b) über Erkrankungen, die gegebenenfalls ein unmittelbares medizini-
sches Eingreifen oder medizinische Maßnahmen an der Schule er-
fordern. 

4Die Personensorgeberechtigten haben ihr Kind zur Schuleingangsuntersu-
chung nach Art. 80 Satz 1 BayEUG den unteren Behörden für Gesundheit, 
Veterinärwesen und Verbraucherschutz vorzustellen und den Nachweis 
über die Teilnahme an der für das Kind im Zeitpunkt der Schuleingangsun-
tersuchung altersentsprechenden Früherkennungsuntersuchung vorzule-
gen. 5Wird dieser Nachweis nicht erbracht oder ist eine schulärztliche Un-
tersuchung aufgrund einer Verordnung gemäß Art. 34 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 
indiziert, haben die betroffenen Kinder an der schulärztlichen Untersuchung 
teilzunehmen. 6Wird ein Teil der Schuleingangsuntersuchung verweigert, 
erfolgt eine Mitteilung an das zuständige Jugendamt.““ 

8. Nach Nr. 10 wird folgende Nr. 11 eingefügt: 

„11. In Art. 15 Satz 1 und Art. 16 Abs. 2 wird jeweils das Wort „ , Ernährung“ gestri-
chen.“ 

9. Die bisherige Nr. 7 wird Nr. 12 und wie folgt gefasst: 

„12. Art. 17 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 Satzteil vor Nr. 1 wird das Wort „ , Ernährung“ gestrichen. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „Nrn.“ durch die Angabe „Nr.“ ersetzt. 

b) In Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „Nrn.“ durch die Angabe „Nr.“ ersetzt.“ 
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10. Die bisherige Nr. 8 wird Nr. 13 und wie folgt gefasst: 

„13. Art. 18 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und Abs. 2a Satz 1, 2 und 3 wird jeweils das Wort 
„ , Ernährung“ gestrichen. 

b) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 und Satz 3 wird jeweils das Wort „ , Ernährung“ gestrichen. 

bb) In Satz 4 wird das Wort „Sätze“ durch das Wort „Satz“ ersetzt.‘ 

11. Die bisherigen Nrn. 9 bis 15 werden Nrn. 14 bis 20. 

12. Die bisherige Nr. 16 wird Nr. 21 und wie folgt geändert: 

a) Buchst. a wird wie folgt gefasst: 

„a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 1 Satzteil vor Nr. 1 und Satz 2 wird jeweils das Wort „ , Ernäh-

rung“ gestrichen. 

bb) Satz 3 wird wie folgt geändert:  

aaa) Das Wort „ , Ernährung“ wird gestrichen.  

bbb) Das Wort „übermitteln“ wird durch das Wort „offenbaren“ und das 
Wort „weitergeben.“ durch das Wort „übermitteln.“ ersetzt. 

cc) In Satz 5 wird das Wort „ , Ernährung“ gestrichen.“ 

b) In Buchst. b Doppelbuchst. aa werden nach dem Wort „ersetzt“ die Wörter 
„und wird jeweils das Wort „ , Ernährung“ gestrichen.“ eingefügt. 

13. Die bisherige Nr. 17 wird Nr. 22 und in Art. 31 Abs. 1 Satz 1 Satzteil vor Nr. 1, Satz 5, 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 4, Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 5 Satz 1 Satzteil vor Nr. 1 wird 
jeweils das Wort „ , Ernährung“ gestrichen. 

14. Die bisherige Nr. 18 wird Nr. 23 und wie folgt geändert: 

a) Dem Buchst. a wird folgender Buchst. a vorangestellt: 

„a) In Abs. 1 Nr. 1, 5 und 7 wird jeweils das Wort „ , Ernährung“ gestrichen.“ 

b) Der bisherige Buchst. a wird Buchst. b. 

c) Der bisherige Buchst. b wird Buchst. c und wie folgt geändert:  

aa) Dem Doppelbuchst. cc wird folgender Doppelbuchst. cc vorangestellt: 

„cc) In Nr. 4 wird das Wort „ , Ernährung“ gestrichen.“  

bb) Der bisherige Doppelbuchst. cc wird Doppelbuchst. dd. 

 

 

 

Begründung: 

Das Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG) regelt u. a. die Aufga-
ben und Befugnisse der Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Ver-
braucherschutz an den Landratsämtern.  

Der Aufgabenbereich der Ernährung ist durch Anpassung der Geschäftsverteilung der 
Bayerischen Staatsregierung bereits 2008 in die Ressortzuständigkeit des Staatsminis-
teriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF) übergangen. Gemäß der 
Ämterverordnung-LM (AELFV) vom 16. Juni 2005 (GVBl. S. 199, BayRS 7801-2-L), die 
zuletzt durch § 3 der Verordnung vom 24. März 2019 (GVBl. S. 168) geändert worden 
ist, kommt den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten die Zuständigkeit in 
Fragen der Ernährung zu. 

Auch die in Abstimmung mit dem StMELF erfolgende Aufklärung zu Ernährungsaspek-
ten im Rahmen der ärztlichen Tätigkeit an den Gesundheitsämtern, insbesondere im 
Hinblick auf Prävention und Beratung bei Krankheiten (z. B. bei Adipositas), rechtfertigt 
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die Fortführung „Ernährung“ in der Behördenbezeichnung nicht. Sie kann bereits unter 
„Gesundheit“ subsumiert werden. 

Damit ist die bisherige Behördenbezeichnung „Behörde für Gesundheit, Veterinärwe-
sen, Ernährung und Verbraucherschutz“ nicht mehr sachgerecht. Die Bezeichnung soll 
mit diesem Antrag i. d. S. abgeändert werden, dass der Begriff „Ernährung“ gestrichen 
und in „Behörde für Gesundheit, Veterinärwesen und Verbraucherschutz“ umbenannt 
wird.  
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit und Pflege 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 18/8331 

zur Änderung des Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes und 
anderer Gesetze  

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Bernhard Seidenath, Tanja Schorer-Dre-
mel, Barbara Becker u.a. CSU, 
Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Susann Enders u.a. und Frak-
tion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 18/8766 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Gesundheits-
dienst- und Verbraucherschutzgesetzes und anderer Gesetze 
(Drs. 18/8331) 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass folgende Änderungen durchgeführt werden: 

§ 1 wird wie folgt geändert: 

1. Nr. 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. Art. 1 wird wie folgt geändert: 
a) In Abs. 1 werden die Wörter „gesundheits- und ernährungsbezoge-

nen“ durch das Wort „gesundheitsbezogenen“ ersetzt. 

b) In Abs. 2 Satzteil vor Nr. 1 wird das Wort „ , Ernährung“ gestrichen.‘ 

2. Nach Nr. 2 wird folgende Nr. 3 eingefügt: 

„3. In der Überschrift von Art. 3, in Art. 3 Abs. 1 Satzteil vor Nr. 1, Abs. 2 und 
Abs. 5, in der Überschrift von Art. 4, in Art. 4 Abs. 1 Satz 1 und 4, in Art. 5b 
Abs. 2 Satz 1 und 2, in Art. 6 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 und 2, Abs. 3 so-
wie Art. 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 wird jeweils das Wort „ , Ernährung“ gestri-
chen.“ 

3. Die bisherige Nr. 3 wird Nr. 4 und wie folgt gefasst: 

„4. In Art. 8 werden das Wort „ , Ernährung“ , die Wörter „ , der Ernährung“ so-
wie die Wörter „und ernährungsbezogen“ gestrichen.“ 

4. Nach Nr. 4 werden die folgenden Nrn. 5 bis 7 eingefügt: 

„5. In Art. 9 Satz 1 wird das Wort „ , Ernährung“ gestrichen. 

6. Art. 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „ , Ernährung“ gestrichen.  

b) In Abs. 2 werden das Wort „ , Ernährung“ und die Wörter „der Ernäh-
rung und“ gestrichen. 
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7. In Art. 11 wird das Wort „ , Ernährung“ gestrichen.“ 

5. Die bisherige Nr. 4 wird Nr. 8 und wie folgt geändert: 

a) In Buchst. b wird in Abs. 1 Satz 1 das Wort „ , Ernährung“ gestrichen. 

b) In Buchst. d wird der Punkt am Ende durch die Wörter „und das Wort „ , 
Ernährung“ gestrichen.“ ersetzt. 

6. Die bisherige Nr. 5 wird Nr. 9 und wie folgt gefasst: 

„9. Art. 13 wird wie folgt geändert: 
a) In Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „ , Ernährung“ gestrichen. 

b) In Abs. 2 Satzteil vor Nr. 1 wird das Wort „ , Ernährung“ gestrichen 
und die Angabe „bzw.“ durch das Wort „oder“ ersetzt.“ 

7. Die bisherige Nr. 6 wird Nr. 10 und wie folgt gefasst: 

„10. Art. 14 wird wie folgt geändert: 
a) In Abs. 2, Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 Satz 1 wird jeweils 

das Wort „ , Ernährung“ gestrichen. 

b) Abs. 5 Satz 2 bis 6 wird wie folgt gefasst: 

„2Diese hat insbesondere das Ziel, entwicklungsbedingten oder ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen und Entwicklungsverzögerungen 
vorzubeugen, sie frühzeitig zu erkennen und den Personensorgebe-
rechtigten Wege für deren Behebung aufzuzeigen sowie diese prä-
ventiv und mit Blick auf einen möglichen Förderbedarf gesundheitlich 
zu beraten. 3Die unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen 
und Verbraucherschutz informieren nach Anhörung der Personensor-
geberechtigten die Schulleitung der Schule, an der die Schulpflicht er-
füllt wird oder voraussichtlich zu erfüllen ist, schriftlich 

1. unmittelbar nach der Sprachstandserhebung, wenn der Besuch ei-
nes Vorkurses Deutsch notwendig ist, 

2. frühestens ab Beginn des Jahres, in dem das Kind bis zum 30. 
September sechs Jahre alt oder nach Art. 37 Abs. 1 Satz 2 oder 3 
des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichts-
wesen (BayEUG) schulpflichtig wird, 

a) ob gesundheitliche Beeinträchtigungen, Entwicklungsverzöge-
rungen oder Behinderungen festgestellt wurden, wenn dies im 
Einzelfall für die Beschulung, insbesondere für die individuelle 
Förderung, erforderlich ist, 

b) über Erkrankungen, die gegebenenfalls ein unmittelbares medi-
zinisches Eingreifen oder medizinische Maßnahmen an der 
Schule erfordern. 

4Die Personensorgeberechtigten haben ihr Kind zur Schuleingangsun-
tersuchung nach Art. 80 Satz 1 BayEUG den unteren Behörden für 
Gesundheit, Veterinärwesen und Verbraucherschutz vorzustellen und 
den Nachweis über die Teilnahme an der für das Kind im Zeitpunkt 
der Schuleingangsuntersuchung altersentsprechenden Früherken-
nungsuntersuchung vorzulegen. 5Wird dieser Nachweis nicht erbracht 
oder ist eine schulärztliche Untersuchung aufgrund einer Verordnung 
gemäß Art. 34 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 indiziert, haben die betroffenen Kin-
der an der schulärztlichen Untersuchung teilzunehmen. 6Wird ein Teil 
der Schuleingangsuntersuchung verweigert, erfolgt eine Mitteilung an 
das zuständige Jugendamt.““ 

8. Nach Nr. 10 wird folgende Nr. 11 eingefügt: 

„11. In Art. 15 Satz 1 und Art. 16 Abs. 2 wird jeweils das Wort „ , Ernährung“ 
gestrichen.“ 

9. Die bisherige Nr. 7 wird Nr. 12 und wie folgt gefasst: 
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„12. Art. 17 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 Satzteil vor Nr. 1 wird das Wort „ , Ernährung“ gestri-
chen. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „Nrn.“ durch die Angabe „Nr.“ ersetzt. 

b) In Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „Nrn.“ durch die Angabe „Nr.“ er-
setzt.“ 

10. Die bisherige Nr. 8 wird Nr. 13 und wie folgt gefasst: 

„13.  Art. 18 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und Abs. 2a Satz 1, 2 und 3 wird jeweils das 
Wort „ , Ernährung“ gestrichen. 

b) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 und Satz 3 wird jeweils das Wort „ , Ernährung“ gestri-
chen. 

bb) In Satz 4 wird das Wort „Sätze“ durch das Wort „Satz“ ersetzt.‘ 

11. Die bisherigen Nrn. 9 bis 15 werden Nrn. 14 bis 20. 

12. Die bisherige Nr. 16 wird Nr. 21 und wie folgt geändert: 

a) Buchst. a wird wie folgt gefasst: 

„a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 1 Satzteil vor Nr. 1 und Satz 2 wird jeweils das Wort „ , 

Ernährung“ gestrichen. 

bb) Satz 3 wird wie folgt geändert:  

aaa) Das Wort „ , Ernährung“ wird gestrichen.  

bbb) Das Wort „übermitteln“ wird durch das Wort „offenbaren“ 
und das Wort „weitergeben.“ durch das Wort „übermitteln.“ 
ersetzt. 

cc) In Satz 5 wird das Wort „ , Ernährung“ gestrichen.“ 

b) In Buchst. b Doppelbuchst. aa werden nach dem Wort „ersetzt“ die 
Wörter „und wird jeweils das Wort „ , Ernährung“ gestrichen.“ einge-
fügt. 

13. Die bisherige Nr. 17 wird Nr. 22 und in Art. 31 Abs. 1 Satz 1 Satzteil vor Nr. 1, 
Satz 5, Abs. 3 Satz 1 Nr. 4, Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 5 Satz 1 Satzteil vor 
Nr. 1 wird jeweils das Wort „ , Ernährung“ gestrichen. 

14. Die bisherige Nr. 18 wird Nr. 23 und wie folgt geändert: 

a) Dem Buchst. a wird folgender Buchst. a vorangestellt: 

„a) In Abs. 1 Nr. 1, 5 und 7 wird jeweils das Wort „ , Ernährung“ gestri-
chen.“ 

b) Der bisherige Buchst. a wird Buchst. b. 

c) Der bisherige Buchst. b wird Buchst. c und wie folgt geändert:  

aa) Dem Doppelbuchst. cc wird folgender Doppelbuchst. cc vorangestellt: 

„cc) In Nr. 4 wird das Wort „ , Ernährung“ gestrichen.“  

bb) Der bisherige Doppelbuchst. cc wird Doppelbuchst. dd. 

 

Berichterstatter zu 1: Dr. Marcel Huber 
Mitberichterstatterin zu 1: Ruth Waldmann 
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II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Gesundheit und Pflege federfüh-
rend zugewiesen. Der Ausschuss für Bildung und Kultus hat den Gesetzent-
wurf mitberaten. 
Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf und den Änderungsan-
trag Drs. 18/8766 in seiner 33. Sitzung am 30. Juni 2020 beraten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss e i n s t im m i g  mit den in 
I. enthaltenen Änderungen Zustimmung empfohlen.  

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/8766 hat der Ausschuss e i n -
s t im m i g  Zustimmung empfohlen. 

Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefunden. 

3. Der Ausschuss für Bildung und Kultus hat den Gesetzentwurf und den Ände-
rungsantrag Drs. 18/8766 in seiner 26. Sitzung am 2. Juli 2020 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss e i n s t im m i g  der Be-
schlussempfehlung des federführenden Ausschusses zugestimmt. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/8766 hat der Ausschuss einstim-
mig Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefunden. 

4. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf und den Änderungsantrag Drs. 18/8766 in seiner 36. Sit-
zung am 2. Juli 2020 endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss e i n s t im m i g  der Be-
schlussempfehlung des federführenden Ausschusses zugestimmt mit der 
Maßgabe, dass in § 4 als Datum des Inkrafttretens der „01.08.2020“ eingefügt 
wird. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/8766 hat der Ausschuss einstim-
mig Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefunden. 

Bernhard Seidenath 
Vorsitzender 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher
Abg. Bernhard Seidenath
Abg. Andreas Krahl
Abg. Hans Friedl
Abg. Andreas Winhart
Abg. Ruth Waldmann
Abg. Dr. Dominik Spitzer



Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Ich rufe Tagesordnungspunkt 14 

auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes und 

anderer Gesetze (Drs. 18/8331) 

- Zweite Lesung -

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten

Bernhard Seidenath, Tanja Schorer-Dremel, Barbara Becker u. a. (CSU),

Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Susann Enders u. a. und Fraktion (FREIE 

WÄHLER)

(Drs. 18/8766) 

Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt nach der Festlegung im Ältestenrat 32 Mi-

nuten. Ich eröffne die Aussprache und erteile Herrn Kollegen Bernhard Seidenath von 

der CSU-Fraktion das Wort.

Bernhard Seidenath (CSU): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, meine sehr geehrten 

Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir modernisieren unser Ge-

sundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz und andere Gesetze, insbesondere 

das Heilberufe-Kammergesetz. Nach der Ersten Lesung vor zwei Wochen, am 

25. Juni, beschließen wir heute mit der Zweiten Lesung das parlamentarische Verfah-

ren. Das Gesetz wird dabei in der Form des Änderungsantrags beschlossen, den die 

Fraktionen von CSU und FREIEN WÄHLERN gestellt hatten. Mit diesem Änderungs-

antrag wird der Begriff der Ernährung aus der Bezeichnung der Gesundheitsämter ge-

strichen. Dies dient vor allem der Klarstellung der geänderten Ressortbezeichnungen 

innerhalb der Staatsregierung.

Wir beschließen heute ein Gesetz, das durchgängig Dinge betrifft, die durch andere 

Rechtsänderungen vorgegeben sind und die zudem auch noch weitestgehend als un-
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kritisch zu bewerten sind, ein Gesetz, das wir in den letzten zwei Wochen in den Aus-

schüssen jeweils ausführlich beraten haben, ein Gesetz, dem sowohl der federführen-

de Ausschuss für Gesundheit und Pflege als auch der Ausschuss für Bildung und 

Kultus sowie der Verfassungs- und Rechtsausschuss einstimmig zugestimmt haben, 

ein Gesetz, auf das schon viele warten. Beispielsweise warten die Apothekerinnen 

und Apotheker in Bayern auf die Verabschiedung des novellierten Heilberufe-Kammer-

gesetzes mit der Aufgabenübertragung in Sachen Heilberufsausweise. Schließlich 

wollen wir alle die Anbindungsfrist an die Telematik-Infrastruktur zum 30. Septem-

ber 2020 nicht verpassen. Deshalb hatten wir im federführenden Ausschuss die Mitbe-

ratungsfristen für die übrigen Ausschüsse verkürzt.

Angesichts dessen, meine Damen und Herren, ist es mir ein Rätsel, warum auch 

heute wieder eine Aussprache zu diesem Gesetzentwurf gewünscht ist. Schon vor 

zwei Wochen, bei der Ersten Lesung, hatte ich gerätselt, warum nicht auf eine Aus-

sprache verzichtet werden kann. Seinerzeit wollte Herr Kollege Krahl es sich nicht 

nehmen lassen, die Vereinigung der Pflegenden in Bayern zu loben, was an sich auch 

sehr gut ist. Wir waren in den Ausschüssen einstimmig dieser Meinung und haben das 

Gesetz entsprechend beschlossen. Heute aber beantragt die SPD-Fraktion die Aus-

sprache. Ich bin, ehrlich gesagt, schon sehr gespannt auf die Begründung. Gegebe-

nenfalls müsste ich mich noch einmal zu Wort melden.

Ansonsten haben wir im Hohen Hause diesen Gesetzentwurf nun schon mehrfach 

näher beleuchtet, zum Beispiel der Kollege Dr. Marcel Huber im federführenden Aus-

schuss und ich an dieser Stelle bei der Ersten Lesung. An unseren Erläuterungen und 

Begründungen hat sich in der Zwischenzeit nichts geändert. Ich bitte Sie deshalb sehr 

herzlich um Ihre Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf.

(Beifall bei der CSU)
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Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Kollege Seide-

nath. – Nächster Redner ist für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Herr Kollege Andreas 

Krahl.

Andreas Krahl (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und 

Kollegen! Um eines vorweg zu nehmen, Herr Kollege Seidenath: Wir haben etwas ge-

meinsam. An den Erklärungen und an den Einstellungen zu diesem Gesetzentwurf hat 

sich auch von unserer Seite her nichts geändert.

Wir haben in den Ausschüssen ausführlichst über den Gesetzentwurf beraten. Deswe-

gen habe ich die Zeit genutzt und habe mir die Aussprache zur Ersten Lesung noch-

mals zu Gemüte geführt. In dieser Aussprache zur Ersten Lesung beschweren Sie, 

Herr Kollege Seidenath, sich darüber, dass ich der Vereinigung der Pflegenden in Bay-

ern den Todesstoß versetzen wolle. Ich wolle den Pflegekräften, die in den letzten Wo-

chen Übermenschliches geleistet haben, Steine statt Brot geben.

Nun sind wir heute in der Zweiten Lesung. Ich muss eines feststellen, Herr Kollege: 

Ich kann der Vereinigung der Pflegenden in Bayern den Todesstoß gar nicht verset-

zen, weil Sie es bisher komplett versäumt haben, ihr überhaupt Leben einzuhauchen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Vereinigung der Pflegenden in Bayern – das wiederhole ich; man gewöhnt sich ir-

gendwie an alles – ist ein Konstrukt von Staatsregierungs Gnaden, dem bis heute, 

auch bis in diesen Gesetzentwurf hinein, alle gesetzlich festgelegten Befugnisse ver-

wehrt bleiben.

In der ersten Aussprache haben Sie, Herr Seidenath, das Bild eines Hauses bemüht, 

das ab und an eine Modernisierung braucht, etwas frische Farbe usw., also alles, was 

zur Renovierung dazugehört.Um es einfach zu machen, möchte ich jetzt bei diesem 

Bild bleiben. Ich sage an der Stelle jetzt voller Überzeugung: Ja, wir wollen der Profes-

sion Pflege Steine geben, Steine, um sich ein neues und solides Haus bauen zu kön-
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nen, Steine, um endlich nicht mehr mit Farbe und Stuck irgendwelche eklatanten Bau-

mängel der CSU-Staatsregierung zu überdecken. 

Sie hingegen betonen auch heute wieder, dass Sie der Pflege Brot geben. Ja, das 

haben Sie während Corona durchaus getan – 6,50 Euro pro Tag usw. Nichtsdestowe-

niger bleibt festzustellen, auch wenn Sie sonst alles in diesem Gesetzentwurf bedacht 

haben: Die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen wird von vorne bis hinten aus-

geschlossen. Sie haben es gesagt, auch in den Ausschüssen war eine einstimmige 

Zustimmung. Nur, weil die Staatsregierung ihrer Aufgabe nicht gerecht wird und die 

größte Berufsgruppe – ich wiederhole es – hier ausschließt, können wir die anderen 

Berufsgruppen nicht darauf warten lassen. In diesem Fall signalisiere auch ich hier, 

dass wir diesem Gesetzentwurf so zustimmen werden. Wir stimmen dem Änderungs-

antrag ebenfalls zu, aber eins möchte ich betonen: Wir werden auch weiterhin das 

Thema der Profession Pflege immer wieder auf die Tagesordnung setzen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Kollege Krahl. – 

Der nächste Redner ist für die Fraktion der FREIEN WÄHLER Herr Kollege Hans 

Friedl.

Hans Friedl (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen 

und Kollegen! Vor 14 Tagen bereits hatten wir uns hier schon in Erster Lesung zum 

Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Gesundheitsdienst- und Ver-

braucherschutzgesetzes und anderer Gesetze ausgetauscht. – Entschuldigung, ich 

habe die Maske vergessen.

(Der Abgeordnete setzt seine Mund-Nasen-Bedeckung ab)

– Nicht, dass ich auch noch eine Rüge bekomme.
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Dazu hat die Bayernkoalition noch einen Änderungsantrag eingebracht, der das 

Thema als solches auch nicht zum Gassenhauer macht und dem Kern der Änderun-

gen keine neue Richtung verleiht.

Trotzdem muss es nun die vorliegende Änderung des Gesundheitsdienst- und Ver-

braucherschutzgesetzes geben. In diesen Tagen, wenn wir hier im Plenum mit einer 

wechselnden Besetzung zugegen sind, möchte ich noch einmal kurz aufzählen, wel-

che Änderungen notwendig sind, um die Gesetzestexte auf den aktuellen Stand zu 

bringen.

Dass sich die Zeiten geändert haben, sieht man daran, dass die für den Geltungsbe-

reich zuständige Behörde in Behörde für Gesundheit, Veterinärwesen und Verbrau-

cherschutz umbenannt werden soll.

Durch Veränderung der Zuständigkeit in der Landschaft der obersten bayerischen Be-

hörden ist die Herausnahme der Ernährung aus dem Titel leicht erklärt. Es geht aber 

auch um Regelungen zur Datenübermittlung zwischen den Behörden für Gesundheit, 

Veterinärwesen und Verbraucherschutz, den Selbstverwaltungskörperschaften des 

Gesundheitswesens und den zuständigen Stellen anderer Länder.

In den Zeiten der Skandale ist es wichtig, hier Rechtssicherheit für alle im Verfahren 

Beteiligte zu gewährleisten. Über die Änderungen der Arbeitsgrundlagen der Ethik-

kommissionen bezüglich neuer Verfahren zur klinischen Prüfung von Arzneimitteln 

habe ich bereits beim letzten Mal ausführlich gesprochen.

Ein weiterer Schwerpunkt: In der Gesetzesänderung ist die Änderung der Rechts-

grundlage und die Verordnungsermächtigung für die Regelungen zur Ausbildung 

staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker anzupassen.

Wenn ich nun hier noch auf alle kleinen redaktionellen Änderungen in der uns vorlie-

genden Gesetzesänderungen eingehen wollte, wäre die Redezeit ein bisschen knapp. 

Deshalb möchte ich es hier heute bei meinen Ausführungen soweit belassen. Aber auf 
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einen Punkt, den ich noch nicht beleuchtet habe, möchte ich hier aber trotzdem noch 

eingehen: Das Sozialgesetzbuch V schreibt vor, dass auf bestimmte in der elektroni-

schen Gesundheitskarte gespeicherte Gesundheitsdaten grundsätzlich nur in Verbin-

dung mit einem elektronischen Heilberufeausweis zugegriffen werden darf. Hier liegt 

nun bei den Ländern die Regelungskompetenz. Auch für die Apotheker gibt es noch 

Regelungsbedarf, um einen Zugriff auf die elektronische Gesundheitskarte zu ermögli-

chen; denn sie benötigen eine Institutionskarte. Hier muss die ausgebende Stelle nach 

Landesrecht benannt werden. Damit sind wir wieder beim Datenschutz, einem der 

Kernfelder des Verbraucherschutzes.

Die mit dem Gesetzentwurf und dem Änderungsantrag betrauten Ausschüsse haben 

beraten und eine Empfehlung ausgesprochen, der die Fraktion der FREIEN WÄHLER 

folgen wird. Wir werden dem Änderungsantrag und dem Gesetzentwurf in der Zweiten 

Lesung zustimmen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Friedl. – Nächster 

Redner ist für die AfD-Fraktion Herr Abgeordneter Andreas Winhart.

(Beifall bei der AfD)

Andreas Winhart (AfD): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, werte Kolleginnen und Kol-

legen! Um es kurz zu machen: Der vorliegende Gesetzentwurf der Staatsregierung 

sowie der Änderungsantrag finden unsere Zustimmung, obwohl sie ein paar Punkte 

enthalten, die man vielleicht ein bisschen anders hätte gestalten können, aber das 

haben wir im Ausschuss schon besprochen. Leider ist es im Großen und Ganzen so, 

dass aufgrund von Einmischungen seitens der EU in die bayerische Politik der Frei-

staat hier nicht Herr der Lage ist und diese Regelungen nun entsprechen umsetzen 

muss. Wir sind bei den Verhandlungen im Ausschuss zu der Erkenntnis gekommen, 

dass uns die Politik der Eurokraten diese Datenschutzregelungen aufzwingt. Über 
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Jahrzehnte hat der Datenschutz im Freistaat Bayern auch ohne diese Regelungen ei-

gentlich problemlos funktioniert.

Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung macht uns aber nicht nur bei diesen 

Gesetzesvorgaben das Leben schwer, auch Vereine, Wirtschaft und private Personen 

leiden unter diesen enormen bürokratischen Auflagen. Daran sei an dieser Stelle noch 

einmal erinnert. Sie zwingen uns, wenn wir Gutes tun wollen, zu enormen Aufwendun-

gen, und diese stehen, meiner Meinung nach, in keinem rationalen Verhältnis.

Ich komme zurück zum Gesetzentwurf. Auch die Abwehr von möglichen Gerichtsver-

fahren ist so ein Thema. Durch Prozesse in anderen deutschen Bundesländern ist es 

leider dazu gekommen, dass wir im Bereich der Lebensmitteltechniker gezwungen 

sind, entsprechende Änderungen vorzunehmen, um uns vor möglichen Prozessen zu 

schützen. Auch hier wäre es gut, wenn wir wieder Herr im eigenen Land wären und 

der Landtag die eigentliche Kompetenz für seine eigenen Regelungen hätte. An die-

sem Beispiel merken wir, dass wir mehr und mehr einen Verlust an Souveränität 

haben.

In dem Sammelsurium an Gesetzesänderungen der Staatsregierung, welches hier 

vorliegt, müssen wir feststellen, dass es auch teilweise Änderungen sind, die nur halb-

herzig angegangen werden. Hier sind beispielhaft die Veränderungen zu nennen, die 

bei der Vereinigung der Pflegenden in Bayern explizit auch im Text als nicht veränder-

ungsreif angesprochen werden, was uns jetzt aber im Nachgang erhebliche Diskussio-

nen bringen wird, um diesen Punkt im Nachhinein zu ergänzen. Herr Kollege Krahl 

von den GRÜNEN wird sich natürlich freuen, aber alle anderen denken, dass wir es 

eigentlich gleich in einem Aufwasch hätten miterledigen können.

Dabei sind es gerade die Pflegenden in Bayern, die etwas mehr Klarheit verdient hät-

ten. Gerade unter diesem Gesichtspunkt können wir nur hoffen, dass das bewusste 

Ausklammern der Pflegekräfte aus dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht eine Ver-

tröstung derselbigen auf den Sankt-Nimmerleins-Tag ist.
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Abschließend möchte ich an Sie appellieren, dass wir hier im Landtag den Blick schär-

fen und ein offenes Wort immer dann führen, wenn wieder Regelungen von anderen 

Politikebenen in unsere Kompetenzen eingreifen.

(Beifall bei der AfD)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Danke, Herr Winhart. – Für die SPD 

ergreift Frau Kollegin Ruth Waldmann das Wort.

Ruth Waldmann (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident, Hohes Haus! Wir haben es 

hier mit der Zweiten Lesung eines Gesetzes zu tun, bei dem man anhand einiger we-

niger Punkte sichtbar machen sollte, worum es tatsächlich geht.

Das betrifft erstens vor allem das Thema Schuleingangsuntersuchungen. Da ist jetzt 

neu, dass auch bei Beeinträchtigungen und Entwicklungsverzögerungen und deren 

Prävention und Vorbeugung beraten wird. Die Eltern sollen einschlägig beraten wer-

den, und die Informationspflicht der Gesundheitsämter an die Schulleitungen wird spe-

zifiziert und auf sprachliche Defizite ausgeweitet. Die Schuleingangsuntersuchung ist 

wie bisher verpflichtend. Neu ist jetzt, dass eine Mitteilung an das zuständige Jugend-

amt auch dann erfolgt, wenn ein Teil der Schuleingangsuntersuchungen verweigert 

wird. Das bewegt sich im Rahmen dessen, was in anderen Bundesländern durchaus 

auch üblich ist. Allerdings atmet das Gesetz einen etwas anderen Geist, nämlich einen 

sehr staatszentrierten und kontrollierenden. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel 

wurde etwas kooperativer formuliert, dass bei der Gefährdung oder Störung der kör-

perlichen, geistigen oder seelischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen Hilfs-

angebote und Beratungsangebote vermittelt werden. Das klingt halt einfach ein biss-

chen anders. In der Sache ist das aber gleichwohl richtig.

Ein zweiter wichtiger Punkt ist der Zugang zu den Ausbildungsplätzen für die Lebens-

mittelchemiker. Um sich "Staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker" oder "Staatlich ge-

prüfte Lebensmittelchemikerin" nennen zu dürfen, muss man gemäß der einschlägi-

gen Landesverordnung erstens ein Studium der Lebensmittelchemie erfolgreich 
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absolviert haben und zweitens ein einjähriges Praktikum am LGL, dem Landesamt für 

Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, abgeschlossen haben. Dieser Zugang soll 

jetzt beschränkt werden. Die Argumentation der Staatsregierung ist: Auch wenn man 

dieses Praktikum nicht absolviert, kann man vielleicht noch in der freien Wirtschaft als 

Lebensmittelchemiker tätig werden. – Das ist in Ordnung. Allerdings wissen wir halt, 

dass wir derzeit immer mehr gut ausgebildete Lebensmittelchemiker brauchen. Wir 

werden auf dem Monitor behalten, ob die jetzt vorgeschlagene Regelung tatsächlich 

dazu führt, dieses Ziel besser zu unterstützen, oder ob sie eher hemmt. Das müssen 

wir auf dem Schirm behalten. Deswegen war uns wichtig, das bei der Gesetzesbera-

tung und bei der Verabschiedung des Gesetzes deutlich zu sagen. Darauf müssen wir 

weiterhin achten. Das können wir jetzt nicht einfach nur in die Schublade legen. Da 

müssen wir die Entwicklungen beobachten.

Der Änderungsantrag, der seitens der Regierungsfraktionen vorgelegt wurde, bezieht 

sich eigentlich nur darauf, dass die Ministerialbeamten offenbar vergessen hatten, das 

Wort "Ernährung" aus der Bezeichnung für die unteren Gesundheitsbehörden heraus-

zunehmen. Das ist jetzt über das Vehikel der Regierungsfraktionen geheilt worden. 

Das finde ich ein ganz interessantes Vorgehen, aber in der Sache durchaus sinnvoll, 

ebenso wie die Neuregelung des Zugangs zu den Heilberufeausweisen, damit zum 

Beispiel die Ärztinnen und Ärzte Zugang zu den Daten auf den neuen elektronischen 

Gesundheitskarten haben. Sinnvoll ist auch, dass wir die Neuordnungen der Ethik-

kommission an das Bundes- und EU-Recht anpassen und neu strukturieren, dass wir 

die Inanspruchnahme von externen IT-Dienstleistungen erleichtern und dass wir die 

Akteneinsicht neu regeln. – Wir werden diesem Gesetzentwurf wie in den bisherigen 

beratenden Ausschüssen auch zustimmen.

(Beifall bei der SPD)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Frau Kollegin Wald-

mann. – Nächster Redner ist Herr Kollege Dr. Dominik Spitzer für die FDP-Fraktion.
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Dr. Dominik Spitzer (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen, 

sehr geehrte Kollegen! Frau Waldmann, "Entwicklungen beobachten" – diesen Satz 

nehmen wir alle mit. Wir wollen die Entwicklungen kritisch begleiten und gegebenen-

falls mit Impulsen darauf hinarbeiten, wie wir das hier gemeinsam – ich nenne hier 

stellvertretend die SPD, die GRÜNEN und die FDP – konstruktiv und helfend praktizie-

ren. Leider wird die helfende Hand nur selten angenommen.

Herr Krahl, uns eint das Interesse an der professionellen Pflege. Wir haben zwar an-

dere Herangehensweisen; aber unabhängig davon ist es wichtig, dass wir eine schlag-

kräftige Interessenvertretung der professionell Pflegenden in Bayern bekommen, die 

Befugnisse mit Selbstverwaltungscharakter haben muss. Viel mehr gibt es dazu ei-

gentlich nicht zu sagen. Es gilt, den Status quo endlich zu durchbrechen und in die-

sem Bereich vorwärtszukommen.

Frau Waldmann, Sie haben die Schuleingangsuntersuchungen angesprochen. Auch 

hier sind wir mit dabei. Wir finden es sehr positiv, dass im Rahmen dieser Untersu-

chungen mehr Chancengerechtigkeit für unsere Kinder auf den Weg gebracht wird. 

Aber wir haben ein Problem: Die Untersuchungen müssen auch durchgeführt werden. 

Und wer führt diese Untersuchungen durch? – Das Gesundheitsamt, und dieses ist 

chronisch unterbesetzt, und das nicht erst seit gestern oder vorgestern. Die Ämter 

haben im Rahmen der Corona-Krise Übermenschliches geleistet. Das wurde immer 

wieder erwähnt und beklatscht. Aber Themen wie eine Landarztquote, die erst in 

einem Jahrzehnt zum Tragen kommen wird, helfen uns hier bei der Fachkräftegenerie-

rung nicht wirklich weiter. Wir brauchen diesbezüglich auch mehr Geld im System. 

Auch hier werden wir weiter kritisch beobachten.

Digitale Lösungen wären in diesem Bereich eine weitere Möglichkeit, um vorwärtszu-

kommen. Ich erinnere hier an ein Pilotprojekt eines Allgäuer Labors mit dem Gesund-

heitsamt Ostallgäu zur digitalen Datenübertragung. Das ist kürzlich erprobt worden 

und erfolgreich gelaufen; so haben mir zumindest die Player Rückmeldung gegeben. 
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Diese Themen müssen schnellstmöglich flächendeckend angegangen werden. Kurz-

um: Weg vom Fax und hin zum PC!

Des Weiteren gibt es einen für mich schon bedeutsamen Punkt in diesem Gesetz: Hier 

geht es um den ärztlichen Bereitschaftsdienst. In diesem Zusammenhang werden jetzt 

auch privatärztlich niedergelassene ärztliche Kollegen herangezogen. Das führt zu 

mehr Flexibilität und zu einer Entlastung der Kollegen. Genau das ist der Punkt, wo 

wir eigentlich ansetzen sollten. Wir sollten den Beruf des Arztes im niedergelassenen 

Bereich attraktiver machen. Das erreichen wir genau durch diese Maßnahmen, die 

hier verabschiedet werden: eine zeitliche Entlastung, um, auch wenn es nicht mein 

Lieblingswort ist, dem Bedürfnis nach einer Work-Life-Balance entgegenzukommen. 

Das ist ein wichtiger Schritt, und dieser Schritt wirkt in viele andere Bereiche hinein. 

Denken Sie an Bürokratismus, denken Sie an die vielen Themen bis hin zu Themen 

im Rahmen der Corona-Krise, die letztendlich über den Leistungserbringern ausge-

kippt wurden und ihnen ausgebadet werden müssen. – Unabhängig davon stimmen 

wir dem Gesetzentwurf auch mit den vorgenommenen Änderungen gerne zu.

(Beifall bei der FDP)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Spit-

zer. – Herr Kollege Seidenath ergreift noch einmal für die CSU-Fraktion das Wort.

Bernhard Seidenath (CSU): Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe Rednerinnen und Redner der übrigen Fraktionen! Es ist schon interessant, dass 

man sich bei einem Gesetz, dem eigentlich einheitlich zugestimmt wird, so zoffen 

kann. Lieber Herr Kollege Krahl, Sie haben gesagt, das Gesetz richtet sich gegen die 

Profession der Pflege. Deshalb muss ich hier noch etwas sagen, weil das einfach Ge-

schichtsklitterung ist.

Sie ziehen hier ein Thema hoch, um das es gar nicht geht. Es geht hier nicht für oder 

gegen eine Profession, sondern es geht darum, dass wir Rechtsklarheit und Rechtssi-

cherheit schaffen, dass wir zum Beispiel bei der Umsetzung der Europäischen Daten-
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schutz-Grundverordnung Rechtssicherheit schaffen, damit wir zwischen einzelnen 

Stellen Daten übertragen können. Es geht hier um die Schaffung spezialgesetzlicher 

Rechtsgrundlagen für die Übermittlung personenbezogener Daten. Wir wollen natür-

lich einer Vereinigung der Pflegenden in Bayern die Berufsaufsicht über die Pflegen-

den in Bayern übertragen. Wir wollen, dass sie eine solche staatliche Berufsordnung 

schafft. Das ist aber jetzt noch nicht der Fall. Wenn sie diese Aufgabe nicht hat, dann 

kann man ihr auch diese Befugnisse nicht übertragen. Dann ist es nicht erforderlich. 

Dann wäre das klar rechtswidrig. Das können wir deswegen noch nicht machen. Also 

von wegen, eine Profession wäre ausgeschlossen! Das Gesetz richtet sich nicht 

gegen eine Profession, sondern es geht hier um erforderliche Änderungen, die wir vor-

nehmen. Darauf möchte ich ganz klar hinweisen, damit sich das nicht anders im Ge-

dächtnis festsetzt.

Zum Zweiten ist das Geheimnis nun gelüftet. Frau Kollegin Waldmann hatte gesagt, 

dass sie das Thema Schuleingangsuntersuchungen hier noch mal aufs Tapet bringen 

will.Das erschließt sich mir nicht ganz, weil wir im Ausschuss darüber ausführlich ge-

sprochen haben und weil die Schuleingangsuntersuchung durch dieses Gesetz ja 

nicht neu geregelt wird. Sie ist weiterhin in Artikel 80 Satz 1 des Bayerischen Geset-

zes über Erziehungs- und Unterrichtwesen geregelt. Hier geht es, wie auch bei den 

anderen Fällen, um eine Datenübertragung, um eine Übermittlung der Ergebnisse an 

die betroffenen Stellen. Darauf möchte ich noch einmal eingehen, damit das auch so 

verstanden wird.

In der Gesetzesänderung, die wir beschließen werden, steht, dass das Gesetz das 

Ziel verfolgt, entwicklungsbedingten oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen und 

Entwicklungsverzögerungen vorzubeugen, sie frühzeitig zu erkennen und den Perso-

nensorgeberechtigten Wege zu deren Behebung aufzuzeigen. Die Gesundheitsämter 

werden befugt, die Schulleitung der Schule, an der die Schulpflicht erfüllt wird oder 

voraussichtlich zu erfüllen ist, schriftlich zu informieren, ob der Besuch eines Vorkur-

ses Deutsch notwendig ist oder sonstige Maßnahmen zur frühzeitigen gesundheitli-

Protokollauszug
52. Plenum, 08.07.2020 Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode 12



chen Förderung des Kindes nötig sind. Es geht also im Sinne des Kindes um frühzeiti-

ge gesundheitliche Förderung.

Das ist das Wichtige, darauf kommt es hier an. Es geht also auch hier um den Infor-

mationsaustausch, um die Datenübertragung; es geht aber nicht um den Inhalt der 

Schuleingangsuntersuchung als solcher. Dazu haben wir das Modellprojekt GESiK an 

sechs Standorten erprobt. Das wird dann auch ins BayEUG übernommen werden. 

Das ist aber nicht Gegenstand dieses Gesetzes. Das wollte ich klarstellen. Deswegen 

ist das vollkommen unproblematisch. Sie können unserem Gesetzentwurf zur Ände-

rung des Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes und anderer Gesetze 

vollkommen unbedenklich zustimmen. Darum bitte ich Sie noch einmal und sage herz-

lichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Herr Kollege Seidenath, bitte bleiben 

Sie noch kurz am Mikrofon. – Es gibt eine Zwischenbemerkung vom Herrn Kollegen 

Andreas Krahl von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Andreas Krahl (GRÜNE): Herr Kollege Seidenath, ich entnehme Ihrer Reaktion, dass 

Sie sich förmlich darauf freuen.

Bernhard Seidenath (CSU): Genau.

Andreas Krahl (GRÜNE): Ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Die Ministerin hat in 

dieser Woche den Startschuss für das Projekt "Gemeindeschwester Oberer Franken-

wald" gegeben. Ich glaube, uns eint, dass wir es für richtig erachten, dass gerade 

diese Gemeindeschwestern am telematischen Datenaustausch teilnehmen können 

sollen; nur so können sie effektiv arbeiten.

Meine konkrete Frage: Ist das aufgrund des Gesetzentwurfs möglich oder nicht mög-

lich? Ich schließe an: Wäre es mit einer Pflegekammer wie in Rheinland-Pfalz mög-

lich?
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Bernhard Seidenath (CSU): Herr Kollege Krahl, Sie treiben es wirklich auf die Spitze. 

Schön, dass Sie das hier nochmals darstellen. Da Sie unsere Sitzungen wach und 

aufmerksam verfolgt haben, wissen Sie, dass wir in der letzten Sitzung des Gesund-

heitsausschusses einen Dringlichkeitsantrag von CSU und FREIEN WÄHLERN be-

schlossen haben, in dem genau das Projekt "Gemeindeschwester Oberer Franken-

wald" als modellhaftes Projekt, das wir weiterverfolgen wollen, genannt ist.

In einem modellhaften Projekt wird natürlich auch die Datenübertragung geregelt wer-

den. Im vorliegenden Gesetzentwurf ginge es aber um die Übertragung auf eine Kör-

perschaft des öffentlichen Rechts. Hier ist die Regelung der Übermittlung von Perso-

nendaten nicht nötig, weil es eben noch keine Berufsaufsicht gibt. Es wird sie aber 

geben; sobald es sie gibt, wird auch an die Vereinigung übertragen werden. Das ist 

ganz klar.

(Zuruf)

– Gut, das freut mich.

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Seidenath. – Wei-

tere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen, und 

wir kommen zur Abstimmung. Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf der Staatsre-

gierung auf der Drucksache 18/8331, der Änderungsantrag von Abgeordneten der 

CSU und der Fraktion FREIE WÄHLER auf der Drucksache 18/8766 sowie die Be-

schlussempfehlung des federführenden Ausschusses für Gesundheit und Pflege auf 

der Drucksache 18/8909 zugrunde.

Der federführende Ausschuss empfiehlt einstimmig Zustimmung zum Gesetzentwurf in 

der Fassung des Änderungsantrags auf der Drucksache 18/8766. Der endberatende 

Ausschuss empfiehlt ebenfalls einstimmig Zustimmung zum Gesetzentwurf in der Fas-

sung des Änderungsantrags und schlägt ergänzend vor, in § 4 als Datum des Inkraft-

tretens den "1. August 2020" einzufügen. Im Einzelnen verweise ich auf die Drucksa-
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che 18/8909. – Herr Brannekämper, ich nehme an, ich störe Sie hier vorne nicht. 

Vielen Dank.

Wer dem Gesetzentwurf mit diesen Änderungen zustimmen will, den bitte ich um das 

Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen des Hohen Hauses. Gegenstimmen? – 

Keine. Stimmenthaltungen? – Keine. Damit ist das so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge-

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher 

Form durchzuführen. – Widerspruch erhebt sich nicht. Wer dem Gesetzentwurf seine 

Zustimmung geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – Das sind alle Frak-

tionen des Hohen Hauses. Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – Keine. 

Das Gesetz ist damit angenommen. Es hat den Titel: "Gesetz zur Änderung des Ge-

sundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes und anderer Gesetze".

Mit der Annahme des Gesetzentwurfs in der soeben beschlossenen Fassung hat der 

Änderungsantrag von Abgeordneten der CSU und der Fraktion FREIE WÄHLER auf 

der Drucksache 18/8766 seine Erledigung gefunden. Das Hohe Haus nimmt davon 

Kenntnis.

Ich bedanke mich für die konzentrierten Beratungen bis dahin. Wir gehen nun für 

etwas länger als eine halbe Stunde in die Mittagspause. Ich schlage vor, dass wir uns 

um 13:30 Uhr wieder hier treffen, um die Beratungen wieder aufzunehmen. – Damit 

scheint Einverständnis zu bestehen. Um 13:30 Uhr nehmen wir die Sitzung wieder 

auf.

(Unterbrechung von 12:56 bis 13:36 Uhr)
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